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auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing, René Springer, 
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Transparenz und Wirtschaftlichkeit von Beratungskosten bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Niedrige Verwaltungskosten können nach Ansicht der Fragesteller das Ver-
trauen der Bürger in die gesetzliche Rentenversicherung stärken, da sie ein 
Kennzeichen für eine effiziente Verwaltung sind, die sorgsam mit den Bei-
trägen der Versicherten umgeht. Gleichzeitig sind teure Aufträge für unnötige 
Beratungen ein negativer Indikator und mit dem Gebot der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit nicht zu vereinbaren.

Der Bundesrechnungshof (BRH) hat bei der Deutschen Rentenversicherung 
Bund (DRV Bund) zahlreiche Mängel beim Umgang mit externen Beratungs-
aufträgen festgestellt. So fehlte es regelmäßig an einem nachgewiesenen Be-
darf und an konkreten Beratungszielen (www.bundesrechnungshof.de/Shared
Docs/Downloads/DE/Berichte/2024/hauptband-2024/09-volltext.html). In der 
Veröffentlichung des Bundesrechnungshofs vom 11. Dezember 2024 wird 
festgestellt:

„Zumeist war es nicht nachvollziehbar, wie die Beratungsergebnisse in die 
Praxis umgesetzt wurden oder welchen Mehrwert die zum Teil millionen-
schweren Beratungsaufträge brachten. Der Bundesrechnungshof bemängelte 
zudem Mehrfachbeauftragungen von immer wieder gleichen Beratungsfirmen 
über mehrere Jahre. Dies birgt nicht nur erhebliche rechtliche und wirtschaftli-
che Risiken, sondern auch inhaltliche. Denn gerade der für Beratungen sinn-
volle ‚Blick von außen‘ dürfte dann verloren gehen. Auch wünschten sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedentlich ausdrücklich persönlich be-
kannte Berater der Beratungsunternehmen. Dies sieht der Bundesrechnungs-
hof besonders kritisch.

Die Bedarfsermittlungen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Leistungsbe-
schreibungen waren von sehr schlechter Qualität, so dass sie den Vorwurf 
eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und die Recht-
mäßigkeit des Verwaltungshandelns begründen.“

Als konkretes Beispiel wird vom Bundesrechnungshof angeführt (www.bunde
srechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/hauptband-202
4/09-volltext.html):
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„Ein Geschäftsbereich ließ sich von einem Beratungsunternehmen eine ‚Ge-
schäftsordnung‘ erstellen. Das Honorar betrug 765 000 Euro. Dafür erhielt die 
DRV Bund ein knapp 10-seitiges Dokument mit weitestgehend inhaltsleeren 
Stichworten (z. B. ‚Schweinerunden‘ oder ‚Surfhören‘). Dies war das Ergeb-
nis von 230 Beratungsrunden zwischen Führungskräften und dem Beratungs-
unternehmen. Wofür der Geschäftsbereich eine eigene Geschäftsordnung be-
nötigte und weshalb diese nicht von eigenen Beschäftigten erstellt werden 
konnte, hatte die DRV Bund nicht dargelegt. Auf Nachfrage des Bundesrech-
nungshofes erklärte sie, bei der Beratung habe es sich um einen ‚kulturverän-
dernden Prozess‘ gehandelt. Zudem habe man als Folge dieser Beratung eine 
neue Stabstelle eingerichtet. Diese Mehrwerte könne man aus der Geschäfts-
ordnung nicht zwingend erkennen.“

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bundesamt 
für Soziale Sicherung (BAS) nehmen die Fach- und Rechtsaufsicht über die 
Deutsche Rentenversicherung Bund wahr.

 1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Kosten für exter-
ne Beratungsleistungen, wie sie zum Beispiel auch im aktuellen Prüfbe-
richt des Bundesrechnungshofes aufgeführt sind (www.bundesrechnungs
hof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/hauptband-2024/09-vo
lltext.html), in den Jahren 2006 bis 2023 bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung KBS und bei den 
einzelnen Regionalträgern der Deutschen Rentenversicherung entwickelt 
(bitte tabellarisch darstellen)?

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fasst jährlich die gesamten Ge-
schäfts- und Rechnungsergebnisse der Rentenversicherung des abgeschlosse-
nen Geschäftsjahrs in einer Übersicht zusammen (§ 79 Absatz 3 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch). Die Entwicklung der Kosten für externe Beratungs-
leistungen bei den einzelnen Rentenversicherungsträgern ist im Konto 796 Prü-
fungs- und Beratungskosten enthalten. Da dieses Konto auch Prüfungskosten 
umfasst, ist eine Differenzierung der Kosten ausschließlich für externe Be-
ratungsleistungen nicht möglich. Darüber hinaus liegen der Bundesregierung 
keine Erkenntnisse vor.

 2. Wie wurden diese Kosten für externe Beratungsleistungen jeweils in den 
Geschäftsberichten 2006 bis 2023 der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, der Deutschen Rentenversicherung KBS und bei den einzelnen 
Regionalträgern der Deutschen Rentenversicherung transparent ge-
macht?

 3. Welche Beratungsleistungen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung 
im Rahmen der sogenannten strategischen Beratung für die DRV Bund 
erbracht, und in welcher Form wurden diese Beratungsleistungen umge-
setzt bzw. konkretisiert?

 4. Welche konkreten Beratungsunternehmen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den Jahren 2006 bis 2024 von der DRV Bund für ex-
terne Beratungsleistungen und insbesondere die „strategische Beratung“ 
beauftragt (bitte unter Angabe des Honorarvolumens tabellarisch auswei-
sen, die „strategische Beratung“ bitte gesondert ausweisen)?

Die Fragen 2 bis 4 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
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 5. Welches konkrete Beratungsunternehmen wurde nach Kenntnis der Bun-
desregierung mit dem 765 000-Euro-Auftrag zum „kulturverändernden 
Prozess“ (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) mit 230 Einzelterminen 
und der Erstellung eines zehnseitigen Geschäftsordnungspapiers beauf-
tragt?

 6. Welcher Stunden- bzw. Tagessatz hat das Beratungsunternehmen nach 
Kenntnis der Bundesregierung im Rahmen des 765 000-Euro-Auftrag 
durch die DRV Bund vergütet bekommen?

 7. Was ist nach Kenntnis der Bundesregierung unter einem „kulturverän-
dernden Prozess“ bei der DRV Bund zu verstehen, und wie wurde dieser 
umgesetzt bzw. konkretisiert?

 8. Wie konkretisieren sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Erfolge 
der externen Beratungsleistungen im Rahmen der „strategischen Bera-
tung“ für die Versicherten der DRV Bund?

 9. Wie konkretisieren sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Erfolge 
der externen Beratungsleistungen im Rahmen des „kulturverändernden 
Prozesses“ (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller) für die Versicherten der 
DRV Bund?

10. Wie lässt sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Aufwuchs der 
Kosten für externe Beratungsleistungen bei der DRV Bund auf 7 Mio. 
Euro jährlich erklären, wenn nach Einschätzung des BRH zugleich in 
den meisten Fällen der Bedarf dafür nicht ausreichend nachgewiesen und 
die Zielsetzung der Beratungsaufträge nicht konkret definiert wurde 
(www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/202
4/hauptband-2024/09-volltext.html)?

11. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung die Erhöhung der Bera-
tungskosten auf 7 Mio. Euro bei der DRV Bund mit dem Gebot der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit vereinbar, und welche Konsequenzen 
werden daraus gezogen?

12. Warum wurde der Anstieg der externen Beratungskosten in den jähr-
lichen Unterrichtungen der Bundesregierung zur gesetzlichen Renten-
versicherung (z. B. Rentenversicherungsbericht 2024, Bundestagsdruck-
sache 20/14085) nicht transparent gemacht und kritisch hinterfragt?

13. Warum wurden nach Kenntnis der Bundesregierung durch die DRV 
Bund immer wieder dieselben Beratungsunternehmen über mehrere 
Jahre hinweg mit neuen Aufträgen betraut, obwohl dies erhebliche recht-
liche, wirtschaftliche und inhaltliche Risiken birgt, und wie wurde sicher-
gestellt, dass der „Blick von außen“ (vgl., Vorbemerkung der Fragestel-
ler) durch diese wiederholte Beauftragung nicht verloren ging?

14. Inwiefern wurde nach Kenntnis der Bundesregierung der Auswahlpro-
zess für Beratungsunternehmen durch den Wunsch von DRV-Mitarbei-
tern beeinflusst, persönlich bekannte Berater zu beauftragen, und welche 
Maßnahmen wurden ergriffen, um sicherzustellen, dass die Auswahl von 
Beratungsfirmen objektiv und ohne Interessenkonflikte erfolgt (vgl. Vor-
bemerkung der Fragesteller)?

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/14671

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2024/hauptband-2024/09-volltext.html


15. Welche konkreten Ziele sollten nach Kenntnis der Bundesregierung mit 
dem offenbar angestrebten „Kultur- und Strukturwandel“ sowie der Er-
stellung einer Geschäftsordnung für die DRV Bund im Rahmen des 
765 000-Euro-Beratungsauftrags erreicht werden, was ist unter dem 
„kulturveränderndem Prozess“ zu verstehen, und welcher Geschäftsbe-
reich war davon konkret betroffen (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

16. Welche konkreten Gründe haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
dazu geführt, dass die DRV Bund für den angestrebten „Kultur- und 
Strukturwandel“ ein externes Beratungsunternehmen beauftragen muss-
te, anstatt diese Aufgabe mit eigenen Ressourcen zu bewältigen?

17. Welche Leistungen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung durch 
das Beratungsunternehmen erbracht, um das Honorar von 765 000 Euro 
zu rechtfertigen, und was sind die konkreten Ergebnisse der 230 Bera-
tungsrunden?

18. Was ist nach Kenntnis der Bundesregierung unter den als Beratungser-
gebnis herausgearbeiteten „Schweinerunden“ und „Surfhören“ zu verste-
hen (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

19. Gab es nach Kenntnis der Bundesregierung im Rahmen des 765 000-
Euro-Beratungsvertrages mit 230 Beratungsterminen eine Bindung be-
stimmter Berater und/oder Vorgaben seitens der DRV Bund, wie und wo 
gearbeitet werden sollte, ähnlich bestimmten IT-Rahmenverträgen der 
DRV Bund mit externen Dienstleistern (www.freelance-now.de/magazin
e/public-relations/exklusiv-fragwuerdige-klauseln-it-profis-bei-der-drv-b
und-gefangen-im-projekt)?

20. Welche rechtliche Form (z. B. Werkvertrag, Dienstvertrag, Arbeitneh-
merüberlassung etc.) hatte nach Kenntnis der Bundesregierung die „Be-
ratungsleistung“ im Wert von 765 000 Euro, die im Wesentlichen aus 
230 Beratungsrunden bestand, nach ihrer tatsächlichen Durchführung 
und unter Zugrundelegung der von der Deutschen Rentenversicherung 
Bund gegenüber Unternehmen angewandten Kriterien insbesondere zur 
Einbindung in organisatorische Abläufe und Mitarbeiterbindung von Ex-
ternen (www.freelance-now.de/magazine/public-relations/exklusiv-fragw
uerdige-klauseln-it-profis-bei-der-drv-bund-gefangen-im-projekt)?

21. Wie wurde nach Kenntnis der Bundesregierung die Qualität der Beratung 
im Nachhinein beurteilt, und welche Kriterien wurden angewendet, um 
den Erfolg oder Misserfolg des Beratungsprozesses zu messen?

22. Welche Rolle spielt nach Kenntnis der Bundesregierung die neu einge-
richtete Stabstelle, die nach der Beratung eingerichtet wurde, und welche 
Aufgaben hat die Stabstelle übernommen (vgl. Vorbemerkung der Frage-
steller)?

23. Welche konkreten Veränderungen oder Verbesserungen gab es nach 
Kenntnis der Bundesregierung nach Abschluss des Beratungsprozesses 
zu dem 765 000-Euro-Beratungsvertrag?

24. Welche Erklärung gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung dazu, dass 
der Bundesrechnungshof feststellt, dass die „Mehrwerte“ der Beratung 
zur Geschäftsordnung nicht zwingend erkennbar sind (vgl. Vorbemer-
kung der Fragesteller)?
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25. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung der 765 000-Euro-Bera-
tungsauftrag bei der DRV Bund für die 230 Beratungstermine und das 
zehnseitige Geschäftsordnungspapier mit dem Gebot der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit in Einklang zu bringen, und welche Konsequenzen 
werden daraus gezogen?

Die Fragen 5 bis 25 werden gemeinsam beantwortet.
Die Fragen betreffen die Nummer 9 der Bemerkungen 2024 zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Bundes (einschließlich der Feststellungen zur Haus-
haltsrechnung und zur Vermögensrechnung 2023; vgl. Bundestagsdrucksache 
20/14000), die im Rahmen eines laufenden Verfahrens noch vom Rechnungs-
prüfungsausschuss beraten werden. Aus Gründen des ausstehenden, nicht öf-
fentlichen Beratungsverfahrens im Rechnungsprüfungsausschuss und der Wah-
rung der Verfahrensintegrität können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Infor-
mationen zu den angesprochenen Punkten gegeben werden. Die zuständigen 
Behörden werden zu gegebener Zeit im Rechnungsprüfungsausschuss Stellung 
nehmen.
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